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TERMIN
Montag, 29.06.2026, 09:00-12:30 Uhr

ORT
Online

REFERENT
Nico Schley, Dipl.-Finw. (FH), Steuerberater, RA, FAStR

TEILNEHMERGEBÜHR
Für Mitglieder und deren Mitarbeiter € 165,00
zzgl. 19% USt (€ 31,35) = insgesamt € 196,35.
 
Für Nichtmitglieder und deren Mitarbeiter € 247,50
zzgl. 19% USt (€ 47,02) = insgesamt € 294,52.
 
Die Teilnehmergebühr beinhaltet digitale Arbeitsunterlagen.
 
Unseren Seminarteilnehmern bieten wir bei jeder Fortbildungsveranstaltung sehr kulante
Stornierungsbedingungen. Diese entnehmen Sie bitte den Teilnahmebedingungen des Seminars oder
sprechen Sie uns gern persönlich an.

LIVE-ONLINE-SEMINAR: DIE FAMILIENGESELLSCHAFT ALS GESTALTUNGSMODELL FÜR
UNTERNEHMER UND VERMÖGENDE PRIVATLEUTE

Mit einer Familiengesellschaft lassen sich eine Reihe von Vorteilen für Unternehmer und vermögende
Privatleute erreichen:

- Das Familienvermögen kann dauerhaft zusammengehalten werden
- Die Kinder können frühzeitig in die Verantwortung genommen und an das Geschäftsleben herangeführt
werden
- Durch die Beteiligung an den Erträgen können Grundfreibeträge und Progressionsvorteile ausgenutzt werden,
sodass die Gesamtsteuerbelastung durch ein „Familiensplitting“ sinkt
- Das Studium / die Ausbildung kann aus eigenen (nicht oder allenfalls gering versteuerten) Einnahmen der
Kinder bestritten werden – und nicht aus hoch versteuerten Einkünften der Eltern
- Zukünftige Wertsteigerungen des Familienvermögens werden bei den Kindern realisiert und unterliegen
später nicht mehr der Erbschaft- und Schenkungsteuer
- Streitigkeiten im Erbfall oder bei lebzeitigen Schenkungen können durch die Bündelung des Vermögens
vermieden werden, indem alle Kinder gleichberechtigt einen Teil von „allem“ erhalten

Gründe genug, sich im Rahmen dieses Beraterseminars mit den Vorzügen einer Familiengesellschaft sowie
den rechtlichen und steuerlichen Herausforderungen näher zu befassen.

Themenübersicht:

1. Bestimmung der relevanten Zielsetzungen aus Mandantensicht
2. Steueroptimierte Übertragung von Vermögen auf die Gesellschaft
3. Wahl der „richtigen“ Rechtsform und steueroptimierter Wechsel der Rechtsform
- Gestaltungsansatz: Gewerblich geprägte GmbH & Co. KG zur Erhöhung des AfA-Volumens <> entprägte
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GmbH & Co. KG (BFH v. 22.2.2021, IX R 13/19 und BFH v. 3.6.2025, IX R 18/24)
- Gestaltungsansatz: GmbH als Familien-Holding und/oder (immobilien-) vermögensverwaltende GmbH
(kumulierte Nutzung § 8b KStG, erweiterte Kürzung nach § 9 Nr. 1 S. 2 GewStG i.V.m. den Teilfreistellungen
des InvStG)
4. Klassische Steuerklauseln in Übertragungs- und Gesellschaftsverträgen
5. Gestaltungsmöglichkeiten zur gewünschten Gewinnverwendung und Gewinnverteilung (inkongruente
Gewinnverwendung und disquotale Gewinnausschüttungen)
6. Gestaltungsoption „disquotale Einlage“ – Vermeidung eines schenkungsteuerbaren Vorgangs zur
steueroptimierten Nachfolge bei umfangreichem Vermögen
7. Steueroptimierte Beteiligung von Kindern an der Gesellschaft
8. Gestaltungen zur Verlagerung von Einkünften auf die Kinder
9. Umgang mit minderjährigen Kindern / Gestaltungsoption Zuwendungspflegschaft

TEILNAHMEBEDINGUNGEN
Bei einer schriftlichen Stornierung, die uns spätestens 3 Werktage vor Beginn der Fortbildungsveranstaltung
zugeht, wird keine Teilnehmergebühr erhoben. Bei späterer Stornierung oder Nichtteilnahme ist die
Teilnehmergebühr zu entrichten. Der angemeldete Teilnehmer kann jederzeit eine Vertretung stellen.
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